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Amtlicher Teil.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr. : Dorratsermittelung am 1. Dezember 1914.
Im Anschluß an meine Uerfügnng vom 31. d. Mts .,

Kreisbl . Ur . 94 , mache ich darauf aufmerksam , daß die
Ihnen inzwischen zugegangcneu Grtslisteu ordnungs¬
mäßig anfznstellen «nd anfzurechne« find. Eine Aus¬
fertigung ist mir spätestens bis zum 8 . Dezember 1914:
vorznlege «. Ich erwarte , daß Sie mit voller Kingebnng
bet dieser wichtige » Erhebung Mitwirken.

Westerburg , den 30. November 1914.
Der Kandrat.

Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise für Speiseüartoffel « .

Auf Grund des § 3 des Gesetzes betr. Höchstpreise vom 4.
August 1914 (R. G>Bl. S . 339) in der Fassung der Bekannt-
«achung vom 28. Oktober 1914 (R. G. Bl . S . 458) und der
vom Handelsminister erlafleneu Ausführungsbestimmungen setze ich
die Höchstpreise für Speisekartoffeln mit sofortiger Wirksamkeit für
den Kreis Westerburg wie folgt fest:

1. Für Speisekartoffelo im Kleinverkauf der Zentner 3,40 Mk.
frei Keller des Käufers oder frei nächste Bahnstation des
Verkäufers.

2. Beim Verkauf von Mengen unter einem Zentner 4 Pfennig
daS Pfund.
Weigert sich trotz Aufforderung der zuständigen Behörde der

Besitzer die Kartoffeln zu den festgesetzten Höchstpreisen zu verkaufen,
so kann die zuständige Behörde sie übernehmen und auf Rechnung
und Kosten des Besitzers zu den festgesetzten Höchstpreisen verkaufen,
soweit sie nicht für dessen eigenen Bedarf nötig sind.

Wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet, oder den er-
laffeuen AusführvngSbestimmunge« zuwiderhandelt, oder Vorräte
an Kartoffeln verheimlicht oder der Aufforderung der zuständigen
Behörde nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark oder im Unvcrmögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten bestraft.

Westerburg , den 27. November 1914.
Der Kandrat . Abicht.

Betr .: Anmeldung zur Stammrolle.
Gemäß Erlaß des König!. Kriegsministeriums vom 21.

Nov. 1914 müssen sich die Militärpflichtigen vom 1. bis
10. Dezember d. Js . zur Stammrolle anmelden . Ich
ersuche daher die Herren Bürgermeister, in ihren Gemeinden
baldigst zu wiederholten Malen in ortsüblicher Weise folgende
Bekanntmachung zu erlassen:

„Jeder Militärpflichtige, welchem über seine Dienstpflicht
k)Ne endgültige Entscheidung der Ersatzbehörden noch nicht erteilt
stt, hat sich in der Zeit vom1. bis 10 . Dezember 1914 bei dem
Ortsvorstande (Bürgermeister) zur Rekrutierungsstammrolle zu
Melden, bei Vermeidung der im Gesetze angedrohten Nachteile.
Mr solche Militärpflichtige, welche ohne an einem andern Orte
,ln  deutschen Reiche einen dauernden Aufenthalt zu haben, ab¬
wesend sind, haben deren Eltern, Vormünder, Lehr-, Brot- oder

Fabrikherrn die Anmeldung zu besorgen, ebenfalls bei Vermei¬
dung der im Gesetze angedrohten Nachteile."

Zur Anmeldung der Stammrolle sind also verpflichtet:
1) die im Jahre 1895 geborenen männlichen Personen,
2) diejenigen, welche dieses Alter bereits überschritten haben,

aber sich noch nicht vor einer Ersatzbehörde zur Entschei¬
dung über ihr Militärverhältnis gestellt haben und

8) außerdem diejenigen, welche sich zwar gestellt haben, über
deren Militärverhältnis aber noch keine endgültige Ent¬
scheidung getroffen ist.
Die Anmeldung muß bei dem Bürgermeister desjenigen

Ortes, an welchem der Militärpflichtige seinen dauernde»
Aufenthalt hat, erfolgen.

Hat der Militärpflichtige keinen dauernden Aufenthalt, so
meldet er sich bei dem Bürgermeister seines Wohnsitzes, d. h.
desjenigen Ortes , an welchem sein, oder sofern er noch nicht
selbständig ist, seiner Eltern oder Vormünder ordentlicher Ge-
ricglsstand sich befindet.

Dienstboten, Haus- und Wirtschaftsbcamte, Handlnngsdiener
Lehrlinge, Handwerksgesellen, Fabrikarbeiter und andere in ähn¬
lichen Verhältnissen stehenden Militärpflichtige sind in dem Orte
melde- und gestellungspflichtig, wo sie in Lehre und Arbeit stehen

Die tm Jahre 1895 geborenen Militärpflichtigen haben bei
der Anmeldung zur Stammrolle , sofern sie nicht im Geburtsorte
selbst erfolgt, ein Geburtszeugnis vorzulegen. Bei Wiederholung
der Anmeldung zur Stammrolle ist der im ersten Militärpflicht¬
jahre erhaltene Musterungsausweis vorzulegen.

Außerdem sind etwa eintretende Veränderungen (in Betreff
des Wohnsitzes, des Gewerbes, des Standes zc.) dabei anzuzeigen.

Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur Stammrolle
im Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre ihren dauernden Aufent¬
halt oder Wohnsitz nach einem anderen Aushebungs- oder
Musterungsbezirk verlegen, haben dies behufs Berichtigung der
Stammrolle, sowohl beim Abgänge der Behörde, welche sie in
der Stammrolle ausgenommen hat, als nach der Ankunft an dem
neuen Orte derjenigen Behörde, welche daselbst die Stammrolle
führt, spätestens innerhalb drei Tage anzuzeigen.

Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder
zur Berichtigung derselben unterläßt, wird mit Geldstrafe bis zu
30 Mk. oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft.

Westerburg , den 26. November 1914.
^ 7519.

Sr1!1 Armeekorps . Stellvertretendes Generalkommando.IHt). Nr. 36385/2638.
Verordnung.

Auf Grund der §8 1 und 9 des Ge,ctzeS über den den Be.
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 ordne ich hiermit an'
f, ^ len ^ ttäör£nb m  Kriegszu¬
standes die Ausübung der Jagd im Bereiche des Korpsbezirksverboten, 0

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach 8 9
des vorgenannten Gesetzes mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft

Frankfurt a. M ., den 27. Oktober 1914.
Der kommandierende General.

- _Freiherr von Gall.
* r Der ^ m Bürgermeister der Gemeinde Steinefrenz gewähre
Johann Quirmbach ist heute von mir auf die Dauer von 8 Jahren
bestätigt worden. ° *

Mekerburg , den 28. November 1914. Der Landrat.



Polizei -Verordnung
fttv Aenkernng der Polizeiverordnuns , betreffend de»
Perkehr « tt Sprengstoffe » vom 14 . September 1905

(H.-M .-Sl . S . 28 » ) .
Auf Grund der § 136 der Gesetzes über die «llgemeine

LandcSverwaltung vom 30 . Juli 1883 (G .-S . S . 195 ) erlassen
wir für den Umfang der gesamten Staatsgebietes nachfolgende
Polizeiverordnung zur Aenderung der Polizeiverordnung , betreffend
den Berkehr mit Sprengstoffen vom 14 . September 1905:

1. Nach dem § 34 der geltende » Polizeiverordnung wird
folgender neue Abschnitt und Paragraph eingeschaltet:

Va. A«s «ahmrbestimm»ngen.
Die Landeszentralbehörden können von der Beachtung der

Vorschriften dieser Polizeiverordnung entbinden.
2 . Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündig¬

ung in Kraft.
Berlin . de» 20 . Oktober 1914.

Dev Mi « tstev für Dondel » » d Gewerbe.
I . A . : Dr . G öp p ert.

Der Minister des Innern.
I . A . gez. : Maubach.

J .-Nr . Hd . 11115 , M . f. H.
J .-Nr . I . 7294 . I . Aug ., M . f. H.

J .-Nr . Ha . 2059 M . b. I. _
Ausstellung

von A« «weife « m Keife « an die Front « fw.
Für die Ausstellung von Ausweisen an Privatpersonen z»

deren Reisen an die Front oder nach den durch deutsche Truppen
besetzten feindlichen LaudeSteilen sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Die Ausstellung von Ausweisen a« Privatpersonen nach sorg¬
fältiger Prüfung der zur Begründung deS Antrages vorge¬
brachten Tatsachen steht außer dem KriegSmiuisterium ledig¬
lich dem Oberkommando in den Marken , den stellvertretenden ,
Generalkommandos und dem stellvertretenden Großen Generol-
stab zu. Nachgeordnete Kommandobehörden haben die Gesuch-
steller hierauf aufmerksam zu machen unv find berechtigt , die
vorgelegten AuSweiSpapiere (Nr . 2) der Gesuchsteller auf ihre
Gültigkeit zu prüfen.

2 . Für die Ausstellung von Ausweisen müffen Mtlttärpapiere,
polizeiliche Ausweise , Bescheinigungen von Staats - oder städ¬
tischen Behörden vorgezeigt werden.

3 . Da » KriegSmiuisterium stellt Ausweise nur aus ans unmittel¬
bares schriftliches Anfordern der Reichsämter oder der preu¬
ßische« Staatsbehörden.

4 . Nicht statthaft ist die Ausstellung von Ausweisen für Privat-
Personen , die sich mit EinzelliebeSgaben zur Front begeben
oder mit Ausrüstungsstücken , Lebensmitteln , Zigarren usw.
Handel treiben wollen.

5 . Für die Zulaffung von Photographen und Schlachtenmalern
ist die Genehmigung deS stellvertretenden Generalstabes eiuzu-
holen , der über die Ausstellung der Ausweise entscheidet.

6 . Für Handelsfirmen , die gemäß § 53b BckleidougS -Ordnung
I an einem Etappenhauptort , an dem Sitze eines Gouverne¬
ments oder einer Kommandantur in den vom deutschen Heere
besetzten Gebieten eine Zweiganstalt einrichten wollen , ist vor
der Ausstellung deS Ausweises die Genehmigung deS zuständigen
Gouverneur » (Kommandanten ) oder EtappeoinfpckteurS ein»
zuholen.

7 . Jo Uebereinstimmnug mit dem General -Quartiermeister ist
die Uebcrführung von Leichen mit der Eisenbahn a»S dem
OpcrationS - und Etappengebiet in die Heimat nicht zu gestatten.
Soll die Uebcrführung einer Leiche durch Kraftwagen erfolgen,
so darf sie nur mit Zustimmung der zuständigen Etappeu-
inspektion geschehen. Nach eingeholter Zustimmung der
Etappeninspektion darf die Erteilung eine» Ausweises erfolgen.
Berlin , den 22. Oktober 1914.

Kriegsmlnistrrtnm . I . v .: v. Wandel.

Stellvertr . Generalkommando . XVIII. Armeekorps.
Abtlg . VI . J .-Nr . 37782.

ZnfStze de» Generalkommando ».
Zn Ziffer 1. Alle bisher au Privatpersonen ausgestellte«

Ausweise sind von alle « Stellen als ungültig sofort riuzuziehe«
und zum 5 . November hierher einzureichen.

Z« Ziffer 2 . Al» Unterlage für die AnssteUnng non
Answeife » des Generalkommandos gelten nur Bescheinigungen usw.
von Behörden , mindestens im Range der Oberbürgermeister , Land-
rate , KreiSräte , Polizeipräsidenten.

Z« Ziffer 3 . In allen die Kefördernng » o» Liebes¬
gabe « betreffenden Angelegenheitenstellt jedoch das Generalkom¬
mando Ausweise nur aus auf unmittelbare » schriftliches Aufordern
der Herren Territorialdclegierten ; vergl . meine Verfügung vom 6.
10 . 14 Rr . 31 836.

Frankfurt a. M ., den 26 . Oktober 1914.
Der kommandierende General.

Freiherr v o n G a l l . '

Bekanntmachung
der Uerordnnug . betreffend da » Töte » n» d Ein¬

fange « fremder Taube « .
Vom 23 . September 1914.

8 1. Alle gesetzlichen Vorschriften , die das Töten und Ein-
fangen fremder Tauben gestatten , treten für das Reichsgebiet außer Kraft.

Auf Grund des 8 1 der Allerhöchsten Verordnung ist dar
Töten und Einfangen fremder Tauben verboten.

Gonneruement der Fest« » , Mainz.

Weiße Bäckerware , die nicht zum Kuchen gehört , ist Weizen¬
brot im Sinne von 8 1 der Verordnung deS BundeSratS über den
Verkehr mit Brot , vom 28 . Oktober 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 459 ) .
Brötchen (auch Semmel , Schrippen usw .) sind mithin Weizenbrot
im Sinne der Verordnung und müffen mindestens 10 GcwichtSteile
Roggenmchl auf 90 Gewichtsteile Weizenmehl enthalte » .

Kerlin , de« 13. November 1914.
Der Minister für Handel nnd Gewerbe.

J .-Nr . üb 12743 . I . A . : gez. Dr . Göppert
An den Verband Deutscher Brotfabrikaaten in Effen (Ruhr ).

Abdruck zur Kenntnis.
Mesterbnrs , den 25 . November 1914.

K . 7041 . Der Kandrat.

Verbot
Auf Grund deS Art . 68 der ReichSverfaffung in Verbindung

mit §8 4 und 9 deS Preuß . Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 wird für die Dauer deS Kriegszustandes für
den Bezirk des 11 . Armeekorps folgendes Uerbot erlaffcu.

ES wird verboten:
1. DaS Rauchen in Ställen und Scheunen sowie iu der Nähe

von Scheunen , Feldscheunen und Dieme » (Schobern ) .
2 . Jugendlichen Personen unter 16 Jahren Streichhölzer , Feuer-

werkskörper , Zigarren und Zigaretten zu verkaufen oder zur
Benutzung ohne Ueberwachung zu überlasten.

Zuwiderhandlungen werden , wenn die bestehenden Gesetze
keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft.

Caffel , den 24. Oktober 1914.
Der stellvertretende kommandierende

. General de » XI . Armeekorps.
gez.: von Haugwitz.

Verordnung.
Auf Grund der §§ 1 und 9 des Gesetze» über den Belager¬

ungszustand vom 4 . Juni 1851 bestimme ich für de« mir unter¬
stellten Korpsbezirk des XVIII. Armeekorps »ad — im Einvernehmen
mit dem Gouverneur bezw. Kommandanten — auch für den Befehls«
bereich der Festungen Mainz und Koblenz:

»DaS AuSlege » von Tageszeitungen und Witzblättern de»
feindlichen Auslandes an den dem Publikum allgemein zugänglichen
Ortes (Wirtschaften , Gasthäusern , Kurhäusern , Wartesäle », Zei-
tungSverkaufsstellen usw .) wird mit Wirkung vom 1 . Dezember d-
Js ., an untersagt.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 9 des vorgenannten Ge¬
setzes mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Der Privatbezug ausländischer Zeitungen wird durch Bor«
stehendes nicht berührt ."

Frankfurt a . M .. den 17 . Nov. 1914.
Stellvertr . Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Abtlg . Illb J .-Nr . 43465/3380.
Der kommandierende General , gez. Freiherr von Lall,

General der Infanterie.

Der Wel'L-Krieg.
WB . Großes Hauptquartier , 27 . Nov . Amtlich-

Eine Belästigung der flanderischen Küstenorte durch englische
Schiffe fand auch gestern nicht statt . Auf der Front des
westlichen Kriegsschauplatzes sind keine wesentlichen Ver¬
änderungen eingetreten.

Nordwestlich Langemark wurde eine Häusergruppe 9C(
nommen und dabei eine Anzahl Gefangener gemacht.

Im Argonnenwald machten unsere Angriffe weitere
Fortschritte . Französische Angriffe in Gegend Apremont
westlich St . Mihiel wurden zurückgewiesen.

Im Osten haben gestern keine entscheidenden Kämpfe
stattgefunden.

, W .B . Großes Hauptquartier , 28 . Nov . Amtlich'
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz ist die Lage nicht ver¬
ändert . Französische Vorstöße im Argonnenwald wurden
abgewiesen . Im Walde nordwestlich Apremont und



ben Vogesen wurden den Franzosen trotz heftiger Gegenwehr
einige Schützengräben entrissen.

In Ostpreußen fanden nur unbedeutende Kämpfe statt.
Bei Lowicz griffen unsere Truppen erneut an . Der

Kampf ist noch im Gange.

Starke Angriffe der Russen in der Gegend westlich
Nowo -Radomsk wurden abgeschlagen.

In Südpolen ist im übrigen alles unverändert.
WB . Großes Hauptquartier , 29 . Nov . Vom

Westheere wird gemeldet , daß die Angriffsversuche des Gegners
in der Gegend südöstlich Ipern und westlich Lens scheiterten.

Im Osten ist die Lage rechts der Weichsel unverändert.
Russische Vorstöße in der Gegend Lodz wurden abgewiesen.
Dagegen waren eingeleitete Gegenangriffe erfolgreich . Aus
Sudpolen ist nichts wesentliches zu erwähnen.

Seine Majestät der Kaiser bestndet sich jetzt auf dem öst¬
lichen Kriegsschaupatz ' 1

„ Hauptquartier , 30. Nov. Amtlich.
Von der Westfront ist nichts zu melden.

An der ostpreußischen Grenze mißglückte ein Ueberfall-
vZuch stärkerer russischer Kräfte auf deutsche -Befestigungen
östlich Darkehmen unter schweren Verlusten . Der Rest der
Angreifer , einige ^ .Offiziere und 600 Mann , wurden von
uns gefangen genommen.

Südlich der Weichsel führten die gestern mitgeteilten
Gegenangriffe zu nennenswerten Erfolgen . 18 Geschütze
und mehr als 4500 Gefangene waren unsere Beute.

In Südpolen ist nichts besonderes vorgefallen.
w C5.WB‘ Hauptquartier , 1. Dez. Amtlich,
«luf dem westlichen Kriegsschauplätze ist nichts neues zu melden.

Auch m Ostpreußen und Südpolen herrscht im allge¬
meinen Ruhe . ' ’ s

In NordpolenMdlich der Weichsel steigerte sich die
Kriegsbeute in Ausnützung der gestern gemeldeten Erfolge.
Die Zahl der Gefangenen vermehrte sich um etwa 9500,
der genommenen Geschütze um 18 . Außerdem fielen 25 ,

^ ^ lchlnengewehre und zahlreiche Munitionswagen in unsere

Oberste Heeresleitung.
~ t . Die Schlacht in  Polen.

rr n ,e? ®et ^otcicj hat noch größere Beute gebracht als
? a“ ursprünglich meldete . Es sind, wie Generalfeldmarschall v.
u- dLala ^ ylV. m 00000 Russen gefangen . 150 Geschützeuudzgegcn 200 Maschinengewehre erbeutet worden.

Di- schwere« Uerlnste der Russe« .
.Kriegsberichterstatter des deutschfeindlichen Mailänder

JL “ § ," 5 ®eIbtt ' ®te  wir der „Nationalzcitnng " ent-
E * vte' bflfe bte  Verluste der Russen in dem letzten

B ?rwund ?t7n s Ü0r' Ser ^che andauere . 120 000 an Toten,
Ö?jCn £ Gefangenen betrage . Die fiunländischen Regi-

SrX ” '« ? * * B Schlacht milkämpfte », hätten fast die Hälfte
^ " gebüßt . ES sei auch zwecklos, so

^richterstatter . zu leugnen , duß etwa 65000 Unver-
Wundete den Deutschen iu die Hände gefallen seien.

«m. ^ «-ralfrldmarschall v. Ktudrnburg.

Srw ^ u " schweren Kämpfen haben die mir unterstellten
btebcu übfr *e9enen  Gegners zum

gebracht . 6 . M . der Kaiser und König unser alleranädiall ?r
«rlc ^ herr . hat diesen von mir gemeldeten Erfolg durch nschstehen-
»eS Telegramm zu beantworten geruht : ^ ° en

Kneraloberst v Hindenburg . Ihrer energievollcn.
LavE ! k?u ^^ " b ber ■ unerschütterlicheu . beharrlichen
SJJ !? ? 3f, rer  % Wjf " 1,1 tt ieberum  ei " schöner Erfolg be.
schieden gewesen. In langem , aber von Mut und treuer Pflicht.

Ringen haben ihre Armeen di-
^ür di?s n ub^ aen -n Gegners zum Scheitern gebracht,
volle D ^nk bcr DftflrEttje bc§ Reiches gebührt Ihnen der
wei ! e? , /ls ^ ? ^ Ä ° " »ES. Meiner höchsten Anerkennung und
Ibren Tr Me ?’ e erneut  wit meinen Grüßen

Truppen aussprechen wollen , will ich dadurch Ausdruck
schenk- L Gcnerallfeldmarschall befördere . Gott
schenke Ihnen und Ihren sieggewohnten Truppen weitere Erfolge!

"n de? K ^ k! ? Ä biefen  Ochsten wülitLstschen^ Di 'eustgrad
crre {c6t. *u rabeu . Ihre Kampfes-

de» « " " " b Ausdauer haben in bewunderungswürdiger Weise '
" * - r° d- Ucbcr 60000 9 % St,

150 Geschütze und gegen 200 Maschinengewehre sind wiederum in
unsere Hände gefallen , aber vernichtet ist der Feind noch nicht.

Darum weiter vorwärts ! Mit Gott für König und Vater-
land bis der letzte Russe besiegt am Boden liegt ! Hurra!

Hauptquartier -Ost , 27 . November 1914.
Der Oberbefehlshaber:

gez. : v. Hindenburg . Generalfeldmarschall.
Die Verluste der englische« Kriegsmarine.

Bisher insgesamt 19 Kriegsschiffe,
t. r» ®’§Öer  sind 5 englische Panzerkreuzer

und 2 Linienschiffe vernichtet worden . Zuverlässig bekannt geworden
sind bisher im ganzen nicht weniger als 19 Kriegsschiffoerluste auf
englischer Seite , also eine Schiffszahl , die sowohl zahlenmäßig als
auch betreffs ihrer Gefechtskraft die Gesamtflotte einer mittleren
Seemacht bereits übertrifft.

Die deutschen Missionare in Indien.
Kopenhagen . 29. Nov. Der schwedische Missionar Sand-

gren , der aus Mudres nach Schweden heimgekehrt ist, teilte mit.
daß alle deutschen Missionare in Indien außer den Nichtwehrpflichtige»
von deu Engländern verhaftet und interniert worden find.

Japan und Deutschland.
Kristiania . 29. Nov. Aus Tokio wird dem „Temps" von

gestern telegraphiert : Der japanische Ministerpräsident Graf Okuma
teilte mit . daß Japans Teilnahme am Krieg mit der Eroberung
KlautsÄvus nicht abgeschlossen sei. Deutschland müsse damit rech¬
nen. daß es während des Krieges auch weiterhin dem japanischen
Heere oder Flotte begegnen werde.

Der Seiiige Krieg.
Konstautluopel , 29. Nov. Nachrichten aus Nedsched zu-

folge steht der Wali von Nedsched im Begriffe , mit einem starken
Aufgebot aus den arabischen Stämmen der Whaveten gegen
Bastorah zu marschieren , um dem Rufe der Kalifen zum Heiligen
Kriege zu folgen . Der Wali soll mehr als 100 000 (?) Reiter
mit sich führen.

Konstautinopel . 29. Nov. Die Unruhen in Persien erstrecken
sich bereits auf das ganze Land . Die Regierung verzichtet auf die
Neutralität und befahl alle » Behörden und militärischen Stellen,
stch der oSmauischen Armee anzuschließen.

Freiherr von der G- ltz nach der Türkei.
Berlin . 29. Nov. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet,

ist der Generalfeldmarschall von der Goltz von seiner Stellung als
General gouverneur von Belgien enthoben und für die Dauer des
mobilen Verhältnisses der Person des Sultans und deffen Haupt-
quartier zugeteilt worden . Zu seinem Nachfolger als General¬
gouverneur von Belgien ist der General der Kavallerie Freiherr von
Bisstng ernannt worden.
Die dentsche Regier « ,»g gegen da« französische Insti,-

verbrrche« .
Köln . 27. Nov. Der Berliner Vertreter der „Köln. Ztg •

drahtet : Nach meinen Erkundigungen hat sofort nach dem 8e-
kanntwerden der mitgcteilten unerhörten Kriegsgerichtsurteile aeaeu
deutsche Militärärzte die deutsche Regierung durch Vermittlung de«
amerikanischen Botschafters die den Umständen nach nötige»
Schritte getan.

Die Säuberung de« Elsaß.
Straßbnrg . 28. Rov. Eine Anzahl angesehener einheimischer

Burger des JndustrieorteS Groß .Moyeuvre wurde wegen Spionage-
Verdachts und Betätigung deutschfeindlicher Gesinnung auf An¬
regung der Kommandantur in Dicdenhofen verhaftet und in daS
Militärarresthaus nach Diedenhofen gebracht . Die Militärbehörde»
säubern allmählich da ? Reichsland von den national unzuverlässigen
Elementen.
Der ungarische Reichstag an de« deutsche» Reichstag l

Budapest , 27. Nov. Das Präsidium des ungarischen Reichs¬
tags sandte anläßlich seiner ersten Sitzung während des Krieges
an das Prä dium des deutschen Reichstags eiu Bcgrüßungstele-
gramm , in welchem es heißt : Wir sind von dem unerschütterlichen
Glauben erfüllt , daß die Gerechtigkeit Gottes unserem großen
Nmgeu um unsere gemeinsame gute Sache zum Sie ge verhelfen wird

Aus dem Kreise Westerdrrrgl
. . . L3l  Westerburg . den 1. Dezember 1914.

Gewichtserhöhung f« r Feldpostbriefe . Vom 2. bis
» . Dezember elnschließlich werden wieder Feldpostbriefe für daS
Feldheer im Gewicht von 250 bis 500 Gramm zugelassen/

Kriegsbrot.
_ .®j e Mutter hat es uus in der Kindheit gelehrt : Wer Brot

t «s «ra ' i* U' iöU?bc ĉ ute , in den schweren KricgSzeiten , hat
das Wort eine erhöhte Bedeutung . Es gilt , Englands Schaud-

»ns auszuhungern , zunichte zu machen. Roch ist Deutschlands
Basis , breit genug , um die Bolksernährung auch in KriegSzette»
ul» er zu stellen . Dazu bedarf es aber einer erhöhten Gewiffen-

Volkskreise . Im Hause , von Kanzeln und Kathedern
aus soll diese Gewissenhaftigkeit und Ehrfurcht vor dem Brot-
numlein in daS junge Geschlecht getragen werden . Die letzte
Brotkruste , die man sonst wohl auf den Schulhöfen , unter deu
Dl,chen oder im Schulranzen findet , muß verschwinden . Es ist eine
herrliche Gottesgabe , um die wir im Gebet des Herrn bitten'



„Ihtftr täglich Brot gib »nS beute." DaS Brot gebe uuserm Volke
ei» starkes und dankbares Geschlecht. So ist eS rechtes KriegSbrot.

Ke?ahtt die Schuhmacher gleich! Diese Mahnung muß
gegenwärtig besonders laut erhoben werden. Das Leder hat
»ämlich. wie« an uns mitteilt, eine große Preissteigerung erfahren.
Zunächst nimmt die Zahl der Menschen, die Lederschuhe tragen,
mit der Ausbreitung der Kultur immer mehr zu, während die Zahl
der den Gerbereien zur Verfügung stehende» Häute nicht in dem¬
selben Maße vermehrt werden kann. DaS allein übt schon einen
groben Einfluß auf die Lederpreise auS. Auch die Industrie hat
eine» wachsenden Lederbedarf; dazu kommt, daß gegenwärtig für
militärische Zwecke unheimliche Mengen Leder gebraucht werden
und die Zufuhr von Rohleder aus Amerika abgeschnitten ist. In
de» erste» Tagen «ach der Mobilmachung wurde das Leder noch zu
de» alten Preisen verkauft, dann aber schnellte der Preis um nahezu
50 Prozent in die Höhe. Häute, für die vor dem Krieg in
de» Schlachthäusern, Pfundpreise von 70 bis 72 Pf. bezahlt wurden,
kosten jetzt1 M. 60 Pf. da» Pfund. Entsprechend hoch ist der
Aufschlag der gegerbten Häute. Die Schuhmacher können den ge¬
waltigen Aufschlag kaum durch eine entsprechende Preiserhöhung
einhole«, um so notwendiger ist aber, daß das Publikum der miß¬
lichen Lage, in der sich die Schuhmacher infolge der großen Stei-
gerung des LederpretseS befinden, durch sofortige Bezahlung der
gelieferten Arbeiten Rechnung trägt.

Das Eiserne Kreuz.
Herr Kreisarzt Dr. P a chn i o, Oberarztd. N. bei der Feld¬

fliegerabteilung, wurde schon vor einigen Wochen mit dem Eisernen
Kreuz ausgezeichnet. — Sergeant Wilhelm G e r tz, Sohn des
Schreinermeisters Ed. Gertz von hier erhielt ebenfalls das Eiserne Kreuz.

Uiedererbach, 30. Rov. DaS Eiserne Kreuz erhielt der
Reservist Johann Rink  von hier im Res.-Jnft .-Regt. No. 87 8.
Komp. Er ist der dritte Krieger aus unserem Ort. welcher mit
dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde.

Hadamar. 30. Nov. Herr Tierarzt Hannappel von hier,
welcher sichz. Zt. als Oberveterinär auf dem westlichen KrtegSschau-
platz befindet, wurde durch Verleihung deS Eisernen KreuzeS aus-
gezeichnet. _ _ _

Zehn Gebote - es Nichtkämpfers.
Der bekannte Schriftsteller Reiuhold Ortmann stellt in den

»Münchener Neuesten Nachrichten" folgende Gebote für Nicht-

kämpfer«wf.̂ ^ unerschütterlich sein in dem Vertrauen auf den
Sieg der gerechten Sache Deines Volkes, und Du sollst ohne
törichte Ruhmredigkeit dies Vertrauen auch den Kleinmütigen in
Deiser Umgebung mitzuteilen wissen. . . . . .

2. Du sollst allezeit eingedenk sein, daß Du: in der schweren
Zeit der Prüfung Dir selber und Deinen persönlichen Interessen
nicht bester dienen kannst, als indem Du alle Deine Kräfte und
Gaben dem Wöhle des Vaterlandes nutzbar machst.

3. Du sollst mit offener Hand der heldenmütigen Ver-
wuodeten gedenken, die für Dich und Deinen Herd gekämpft und

gebluttt nî t fl6jeit8  stehem wenn es gilt, für die not¬
leidenden Angehörjge» der i°S Feld S-zog-n-» «r.eger zu Ag -n.5. Du sollst rechtschaffen und. wenn eS sein muß. mit Selbst-
Verleugnung allen Deine» Verpflichtungen Nachkommen, vor allem
gegen diejenigen, die wirtschaftlich schwacher sinda» Du.

6. Du sollst nachsichtig sein gegen Deinen Schuldner wenn
die Rot der Zeit es ihm zeitweilen unmöglich macht, Dir gerecht

zu werden.̂ ^ „|$t persönlichen Vorteil ziehen wollen aus
der Not Deines Volkes. Denn wer in solche« Zeiten danach
trachtet, sich zu bereichern, der handelt ehrlos und verbrecherisch an
seinem Vahrlande ^ ^ ftefa|e Angehörigen auf jeden
LuruS und auf alles üppige Wohlleben verzichtem solange Hundert-
ta/seude Deiner Brüder für Dich Mühsal und Entbehrung leiden.

9 Du sollst keinen anderen Nachrichten Glaube« schenken,
als denen, die von berufener Stelle beglaubigt sind. Die deutsche

* “ T "'SÄ *Ä « W »* . MS D- i.b» SiW«
k.r wMipn Waffen binnehmen. Eine ungünstige Kunde aber
!»«ÄÄ uVw «e‘“V “,Ä 'S
teMreH  Angehörigen über Dich verhängen konnte, sollst Du mit
jener" edlen Standhaftigkeit und jenem hohen Mute tragen, die
allein deS deutschen Mannes und des deutschen Weibes würdig sind.

Verordnung
über den

Verkehr mit Brot
die ieder Bäcker nnd Brotverkäufer in seinem
Verkaufsräume aushängen muss, ist zu haben
in der Kreisblatt -Drucfeerel.

Herzliche Bitte.
Trotz deS Krieges, der in diesem Jahre an die Mildtätigkeit

der Menschen so große Anforderungen stellt, besonders in dieser
Zeit vor Weihnachten, lassen wir unsere alljährliche WeihnachtS-
bitte hinaussehen zu unseren Freunden. Wir rechnen damit, daß
wir uusern 364 geistesschwachen Pfleglingen den Tisch nicht so
reichlich decken können wie sonst; da aber den meisten unserer
Kinder das Verständnis für de» Krieg und de» Ernst der Zeit ab-
geht, würden sie eS nicht begreifen können, wen» sie diesmal auf
ihre Weihnachtsgeschenke ganz verzichten sollten. Sie vertraue»
fest darauf, daß das Christkind für sie mit seinen Gaben auch in
dieser KriegSzeit auf die Erde herniederkommt. Und wir vertrauen
mit. Helft uns deshalb, Ihr lieben Freunde in Stadt und Land,
den Tisch wieder decken. Jede, auch die kleinste Gabe in Bar zur
Erfüllung mancher besonderer Wünsche, ist herzlich willkommen,
ebenso dankbar anderes, wie Spielsachen, Bekleidungsstücke, Aepfel,
Nüsse, Gebäck usw.

Der treue Gott, der in dieser ernsten Zeit Großes au uns
tut und von uns fordert, der auch der Aermsten nicht vergißt,
segne Gaben und Geber.
Erziehuugs - und Pflegeaustalt Scheuern b. Nassau a. L.

Marti », Pfarrer, Tobt, Direktor.
Vorsitzender des Vorstandes.

DaS Postscheckkonto der Anstalt ist Frankfurt a. M. 4000.
»WWWW>WW>>WWWWW

Danksagung.
Für die -wohltuenden Beweise herzl . Teilnahme bei
dem Heimgänge unserer lieben Mutter, Grossmutter
und Urgrossmutter sagen wir allen , besonders Herrn ‘
Pfarrer Haas für die trostreichen Worte am Grabe
unsern innigsten Dank.

Die Familien : >,
Wilhelm Schmidt,
Otto Schmidt,
Theodor Schmidt,
Huth . j

Westerßnrg , Schwerte , Köln, 1. Dezember 1914.

Wegen dem Krieg verkaufe ich

Gold-nnd Silberwaren
Uhren- nnd Brillen

zu herabgesetzten Preisen

Wilh. Ferger Ww.
Zum deutschen Hans.

Oberstadt Langstrasse 27.

Slricklinp
Das Kilo 60 Pfg.

(tauscht um auf Ware)
PorzellanhaHdlnng 6969

E. Ferger,
Westerburg , Neustrasse 18.

Schepeler’s
Kaffee , Tee and Kakao
sind unübertroffen an Feinheit

und Ausgiebigkeit. &443
Alleinverkauf für Westerburg

bei Hans Bauer,
Kolonialwarenhandlung.

P.Kaesberger,BuchhandliDg,Westerburg
— Religiöse Bilder —
— Heiligen-Statuen —
Weihkessel — Leuchter
Steh, und Hänge-Kreuze
-Goldcruzifixe-
- Rosenkränze -

Marktberichte.
Habamar. 26. Nov. Durchschnittspreis pro Malter. Rot"

Beize« 21,50 Mk., weiser Weizen 21,00 Mk-, Korn 17ßO  g 1*
Serstr 00,00 Hafer 10,60 Mk., Butter per Pfund 0,00 Mk-,
! Stück 00 Pfg.
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